
Niedersächsischer Landtag – 18. Wahlperiode Drucksache 18/4522 

 

 

Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  

gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

Abgeordneter Stefan Wirtz (AfD) 

Evaluierung von Insektenschutzmaßnahmen 

Anfrage des Abgeordneten Stefan Wirtz (AfD) an die Landesregierung, eingegangen am 

03.09.2019 

 

Der Rückgang der Insekten beschäftigt sowohl die Politik und Fachleute als auch die Bevölkerung. 

Da die Ursachen des Insektenrückgangs vielfältig und insgesamt komplex sind, gibt es auch eine 

Vielzahl von Ansätzen für Insektenschutzmaßnahmen. Um dem Insektenrückgang mit entspre-

chenden Maßnahmen gezielt entgegenwirken zu können, ist die Überprüfung der Wirksamkeit von 

Insektenschutzmaßnahmen von entscheidender Bedeutung. Auch können so die finanziellen Mittel 

wirksam eingesetzt werden.  

1. Welche Insektenschutzmaßnahmen- und Programme wurden/werden in Niedersachsen seit 

dem Jahr 2000 durchgeführt?  

2. Wie und in welchen Zeitabständen wurden diese Maßnahmen/Programme evaluiert? 

3. Wie wurden/werden Insektenschutzmaßnahmen- und -programme allgemein in Niedersach-

sen und in Deutschland evaluiert (bitte abgeschlossene/laufende Evaluierungsprogramme der 

jeweiligen Insektenschutzmaßnahme seit dem Jahr 2000 angeben)? 

4. In welcher Höhe wurden in Niedersachsen Haushaltsgelder für die Durchführung von Insek-

tenschutzmaßnahmen- und -programmen ausgegeben (bitte die Höhe der Haushaltsmittel je 

Haushaltsjahr seit dem Jahr 2000 angeben)? 

5. In welcher Höhe wurden in Niedersachsen Haushaltsgelder für die Evaluierung von Insekten-

schutzmaßnahmen- und -programmen ausgegeben (bitte die Höhe der Haushaltsmittel je 

Haushaltsjahr seit dem Jahr 2000 angeben)? 

6. In welcher Höhe sind für das Haushaltsjahr 2020 finanzielle Mittel für die Durchführung von 

Insektenschutzmaßnahmen- und -programmen eingeplant? 

7. In welcher Höhe sind für das Haushaltsjahr 2020 finanzielle Mittel für die Evaluierung von In-

sektenschutzmaßnahmen- und -programmen eingeplant? 

8. Ist eine Mindestbreite von 6 m für die Anlage von einjährigen und mehrjährige Blühstreifen in 

der Landwirtschaft nach Auffassung der Landesregierung ausreichend, um eine positive Wir-

kung auf Insekten zu erzielen?  

9. Haben Blühstreifen in unmittelbarer Nähe von großen Straßen oder sogar zwischen den Ge-

genfahrbahnen von mehrspurigen Straßen in Städten nach Auffassung der Landesregierung 

eine positive Wirkung auf Insekten, oder schätzt die Landesregierung solche Maßnahmen  

eher als kontraproduktiv ein, da diese Blühstreifen wie eine Art Insektenfalle (die Insekten 

werden durch die blühenden Pflanzen angezogen, werden dann jedoch durch den Verkehr 

getötet) wirken können? 

 

 

(Verteilt am 09.09.2019) 
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